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I. Allgemeines 

DIE BIBLIOTHEK ALS STUDIENZENTRUM, 
ALS STATTE DER BILDUNG UND DER KULTUR 

Brachte uns das Jahr 1958 den in jeder Hinsicht wohlgelungenen Neubau der Z B S , 
so führte das Berichtsjahr die Menschen in die neuen Gebäulichkeiten. In endloser 
Reihe kamen Vereine und Vereinigungen aller Art, Klubs und Fachausschüsse des 
In- und Auslandes, kleine und grosse Gruppen von Interessenten, Schulklassen der 
verschiedensten Schulen, aber auch zahllose Einzelpersonen, namhafte auswärtige 
Solothurner, Bibliothekare und Bücherfreunde von nah und fern ins neue Kultur­
zentrum. Sie alle wollten sich über Zweck und Aufgaben, über Gestaltung und 
Organisation der Bibliothek orientieren und durch die einladenden und doch zweck­
mässig ausgeführten Räume führen lassen. Es fehlte dabei nicht an reichem Lob 
und an viel Begeisterung. Man bewundert die grosszügige, den solothurnischen Ver­
hältnissen angepasste Lösung, freut sich am harmonischen Zusammenspiel von Alt 
und Neu, rühmt die Art, wie das stattliche, geschmackvoll restaurierte Patrizierhaus 
der Ambassadorenzeit als Dominante in den Gesamtkomplex einbezogen werden 
konnte, bestaunt aber vor allem auch die modernen, mit architektonischem Fein­
gefühl und mit Kompromisslosigkeit ausgeführten Neubauten. Jedermann wird ge­
packt durch die geradezu einmalige Lage der Bibliothek in der weiten, mit den 
Bauten zu einer geschlossenen Einheit verwachsenen Parkanlage. Freunde der 
St.-Ursen-Stadt sprechen von einer Bereicherung des Stadtbildes durch das «Bijou 
des neuen Bibliotheksviertels», das dem aufgeschlossenen Steuerzahler und den 
verantwortungsbewussten Behörden zur Ehre gereicht. Tausende anderer Personen 
besuchten als weiteres Novum der Z B S unsere temporären Graphik-Ausstellungen im 
Gibelin-Zetter-Palais, besichtigten dort zugleich das für schweizerische Verhältnisse 
ebenso neuartige als instruktive Buchmuseum und gewannen dadurch zur Bibliothek 
als Bildungs- und Geistesstätte ein positives und freundschaftliches Verhältnis. Ver­
gessen wir unter den Besuchern auch die Jugend nicht, die in stets grösserer Zahl 
im Kinderparadies der Schüler- und Jugendbibliothek des Querbaues ein- und aus­
geht. Allen diesen Kindern und Jugendlichen, die noch mit bebendem Herzen, mit­
unter gar mit feuchten Augen lesen, dürfte bewusst werden, dass der Umgang mit 
Büchern nicht bloss Zerstreuung bringt, dass besinnliches Lesen vielmehr ein be­
reicherndes Sammeln bedeutet, zu einem bewussteren und beseelteren Leben führt. 
Es ist aber auch eine bekannte Tatsache, dass schon manche Berufswahl über einem 
offenen Buche, das Menschen in einem ungewöhnlichen Aufstieg zeigt, getroffen 
wurde und bedächtiges Lesen in mannigfacher Art Lebenshilfe spendet. Die Schüler-
und Jugendbibliothek wird aber auch von Schulbehörden und Schulbibliothekaren 
besucht, will sie ihnen doch in organisatorischer und bestandesmässiger Hinsicht das 
nachahmenswerte Musterbeispiel einer modernen, den Bedürfnissen angepassten Schul-
und Dorfbibliothek vor Augen führen, die sich in den Dienst der seelischen Gesund­
erhaltung und der Mehrung der geistigen Kräfte der Jugend und des Volkes stellt. 
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Künstlerischer Wandschmuck 

Herr Josef Müller, Konservator der Kunstabteilung des Städtischen Museums, war so 
liebenswürdig, uns für die Einweihungs- und Eröffnungsfeierlichkeiten der neuen 
Bibliothek vorübergehend zwei moderne, repräsentative Gemälde zur Verfügung zu 
stellen: 

1. Das grosse hochformatige Bild des Genfer Malers Maurice Barraud (1889 bis 
1954), «Orangenverkäuferin»; 

2. die monumentale, nach einer künstlerischen Vision gestaltete und in leuchten­
den Farben prangende «Landschaft» des Zürchers Max Gubler. 

Beide durch Motive und Komposition ansprechenden Werke waren wie geschaffen, 
die Eingangshalle der Z B S während Monaten zu zieren und die Wände zu beherrschen. 
Wir danken dem Städtischen Museum für das Entgegenkommen. 

Anstelle des dekorativen, in warmen Farben gehaltenen Barraud-Bildes, das die 
Blicke des Besuchers beim Eintritt in die Bibliothek auf sich lenkte, stellte uns die 
h. Regierung in gewohnt bereitwilliger und zuvorkommender Art als Depositum des 
Staates Hans Bergers 1948 entstandene Landschaft «Aare und Jura bei Solothurn» 
(RRB vom 9. Oktober 1959) zur Verfügung. Die Regierung erwarb das grosse quer­
formatige Bild des schwerblütigen, urwüchsigen Malers aus dem solothurnischen Gäu 
im Jahre 1952 anlässlich der Jubiläumsausstellung des Siebzigjährigen in Solothurn. 
Die heimatliche Juralandschaft ist ein Meisterwerk, das Bergers künstlerische Eigen­
art in treffender Weise illustriert: Die Natur ist in ihrer elementaren, erfrischenden 
Kraft und Grösse, zugleich aber auch in gedrängter, vereinfachender Schau dargestellt. 

Mit Freude vermerken wir, dass die Stiftung Z B S neben diesen Deposita drei 
Originalwerke zeitgenössischer Künstler als Eigentum erhielt. 

1. Es bereitete einem nicht genannt sein wollenden Mäzen und bewährten Freund 
der Z B S sichtlich Freude, uns ein farbenfrohes, um den 90. Geburtstag des Nestors 
unserer Künstlerschaft geschaffenes Werk zu überreichen. Wir denken an Cuno Amiets 
«Blumen». Ein Farbenteppich, durch ausdrucksvolle, dekorativ schwingende und durch 
Licht- und Schattenkontraste belebte Farbflächen gebildet, breitet sich in der Art aus, 
dass der zufällige Naturausschnitt sich durch die malerischen Mittel zur künstlerischen 
Einheit verdichtet. Diese Farbensymphonie spricht an. Wie der Donator bei der Über­
gabe des Bildes Uberlegen und innerlich beglückt lächelte, so freuen sich unzählige 
Benutzer der Z B S an Amiets Schöpfung, die durch einen kühnen und satten Koloris-
mus beherrscht wird. Wir danken dem grosszügigen Kunstfreund, der sich bei jeder 
Gelegenheit für die Förderung unseres Neubaues wie für den Auf- und Ausbau der 
Z B S einsetzte, der stets bereit ist zu helfen, wo Hilfe in irgendeiner Form nötig ist, 
und der uns zu alledem noch mit einem ansprechenden Kunstwerk überraschte. 
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C. Amiets Gemälde wird den Namen des Donators tragen und so als bleibendes 
Denkmal für diese Persönlichkeit sprechen. 

2. Die Stiftung erwarb aus privater Hand: 
a) Maurice Barrauds «Lautenspielerin», eine Art Harlekinbild. Eine maskierte 

weibliche Gestalt, mit dem bei Barraud gewohnt kurzen, breiten Gesicht und mit dem 
farbigen Domino bekleidet, ist über der Laute, die sie auf den Knien hält, eingeschlafen. 
Ausgeglichene Komposition, weiche Linien und harmonische, pastellartige Farben 
geben dem Bild das Gepräge und verraten den unter einer französischen Malkultur 
gross gewordenen Meister. Indem Barraud die Nachwirkungen einer tollen fasnächt­
lichen Maskerade zeigt, führt er in eine spielerisch-heitere, fast ins Traumhafte ge­
hobene Welt und spricht trotz der Problemlosigkeit des Werkes jeden Beschauer an. 
Das Werk findet darum grosse Beachtung. 

b) Ferdinand Hodlers «Frauenkopf», Studie zum berühmten grossformatigen Bild 
«Blick in die Unendlichkeit». (Etude du «regard dans l'infini») Nr. 4. Das von Hodler 
signierte Dlbi ld stammt aus dem Nachlass von Frau Berthe Hodler, wie die Legali­
sation de Monsieur Ernest Ramseyer, notaire à Berne, datiert 24 mars 1924, auf der 
Rückseite des Bildes bezeugt. Die Echtheit der Studie ist damit unbestritten. Hodler 
redet im «Blick in die Unendlichkeit», angesteckt von der Romantik der französischen 
Kunstdichtung, von den höchsten Dingen. Die Studie, die den Blick direkt auf sich 
zieht, stellt eine der fünf sibyllinischen Frauen des ausgereiften Werkes dar. Diese 
Seherin mit den tiefsinnigen Augen, der verkürzten Stirne und dem langgestreckten 
Hals ist ein geistiges Wesen, das ein seelisches Verlangen ausdrückt. Ist es die Sehn­
sucht, aus den Fesseln des Materiellen herauszukommen, ist es Hingabe an ein un­
begreifliches Schicksal , ist es Demut gegenüber der Notwendigkeit eherner Gesetze, 
ist es Schmerz und Hoffnung zugleich? Die Frage bleibt offen, und jeder Bibliotheks­
besucher wird sie in der ihm eigenen Art beantworten. Das Bild verlangt Raum, faszi­
niert in seiner Wirkung und kommt in der weiten Halle der neuen Z B S wundervoll zur 
Geltung. Es stellt für Solothurn eine Bereicherung an echt schweizerischer Kunst dar. 

Behörden und Personal 

Die Bibliothekskommission trat im Berichtsjahr zweimal zusammen, primär zur Behand­
lung der regelmässig wiederkehrenden Geschäfte: In der Frühjahrssitzung standen 
Jahresbericht und Rechnung zur Diskussion, während in der Herbstsitzung Budget 
und Finanzfragen behandelt wurden. Es fehlte aber sekundär nicht an ausserordent­
lichen, durch den Neubau veranlassten Verhandlungsgegenständen. Erwähnen wir: 
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1. Abrechnung über den Neubau der Z B S 
Die Baukommission, bestehend aus den Herren: 

Regierungsrat Otto Stampfli, Präsident; Regierungsrat Dr. Urs Dietschi, Präsident 
der Bibliothekskommission; Stadtammann Robert Kurt, Vizepräsident der Bibliotheks­
kommission; Hermann Frey, Architekt, Ölten; Max Jeltsch, Kantonsbaumeister; Hans 
Luder, Stadtbaumeister; Dr. Leo Altermatt; 

mit Zuzug der Herren: 
Oskar Sattler, Architekt, dem die Renovation des Gibelin-Zetter-Hauses übertragen 
war; Gebrüder Pfister, Architekten, Zürich, die in jahrelanger, hingebender Arbeit die 
Gesamtplanung studierten, ein endgültiges Projekt ausarbeiteten und schliesslich 
den Neubau ausführten; Emil Dreier, Architekt und Bauführer, 
überreichte der Bibliothekskommission am 2. April 1959 «Bericht und Antrag betreffs 
Fertigstellung und Kosten der Gebäulichkeiten der ZBS». Darin stellte die Kommission 
fest, dass ihr insgesamt ein Kredit von Fr. 2 837 500.— zur Verfügung stand. 

Die Baukosten betrugen: Fr. 
Für den Neubau 2102 785.20 
Für die Renovation des Zetterhauses 723 552.05 
insgesamt also 2 826 337.25 
Uberschuss an Baukredit inklusive Fr. 2101.45 an Rückvergütungen 13 263.90 

Mit Freude stellen wir fest, dass dank dem Befehl der Behörden und der strikten 
Beachtung dieser Verfügung, mit den vorhandenen Mitteln auszukommen, trotz der 
Verteuerung von 5—10%, die seit den Kreditbewilligungen eingetreten ist, im End­
ergebnis keine Kostenüberschreitung vorgekommen ist. Der Bau konnte im Rahmen 
der vorhandenen Mittel, allerdings unter Zurückstellung gewisser Arbeiten, ausgeführt 
werden. Die Schlussrechnung zeigt ein um so erfreulicheres Bi ld, als die seit dem 
Jahre 1956 aufgelaufenen Kapitalzinse nicht beansprucht wurden. Fr 
Sie betrugen auf 31. Dezember 1958 63 024.30 
Restanz des Baukredites 13 263.90 
Spenden der Industrie für Buchmuseum 7 700.— 
Total der noch verfügbaren Mittel 83 988.20 

Die Baukommission schlug vor, den Ueberschuss zweckmässig zu verwenden durch 
Ausrüstung des 3. Stockes des Büchermagazins mit Büchergestellen, durch eine 
innenseitige Dachverschalung im Alt- und Querbau, durch Anschaffung weiterer Aus­
stellungsvitrinen, Plakatschränke, Stühle im Sitzungszimmer, Hygrometer, durch Kauf 
eines Ölgemäldes von Maurice Barraud und durch Ausführung von allerlei kleineren 
Bauarbeiten. 
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Die Bibliothekskommission genehmigte die Anträge der Baukommission, dankte 
ihr für die vorzügliche Arbeit — im Dank inbegriffen ist auch die Tätigkeit der Kleinen 
Baukommission, der die Restauration des Altbaus unterstand — und erteilte beiden 
Baukommissionen Décharge. Zugleich übertrug die Bibliothekskommission den Bau­
organen des Kantons die jährliche Kontrolle und Aufsicht über den Gebäudekomplex. 
Die Bibliothekskommission sprach schliesslich allen am Bau Beteiligten den besten 
Dank für den Einsatz aus. Sie freut sich über das wohlgelungene Werk. 

2. BibliotheksgebUhr 

Die Frage der Bibliotheksgebühr wurde auf den I.Januar 1960 in folgender Art neu 
gelöst: 

a) Schüler und Schülerinnen aller öffentlichen Schulanstalten des Kantons und 
der Stadt Solothurn sind fortan von der Bezahlung jeder Benützungsgebühr befreit; 

b) die jährlichen Abonnementsgebühren betragen für Jugendliche, die keine öffent­
liche Schule besuchen, und für Erwachsene: 
bei einfachem Abonnement mit Bezugsrecht von 1—2 Werken pro Woche Fr. 4.— 
bei mehrfachem Abonnement für 3—4 Werke pro Woche Fr. 8.— 

3. Fünftagewoche und Öffnungszeiten 

Da bald alle industriellen Betriebe am Samstag nicht mehr arbeiten, auch der Staat 
und die Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn sich in irgendeiner Form der modernen 
Forderung des freien Samstags angepasst haben, rückt das Problem der Freizeit­
gestaltung immer stärker in den Vordergrund. Es zeigt sich denn auch, dass die 
Bibliothek gerade am Samstag von sehr vielen Leuten beiderlei Geschlechts benützt 
wird; man befriedigt dort literarische und geistige Bedürfnisse. Die Z B S muss darum 
am Samstag ganztägig offen bleiben; die Ausleihe bleibt dafür am Montag ge­
schlossen. Eine einheitliche Regelung der Arbeitszeit des Personals der Z B S ist da­
mit nicht mehr möglich; sie muss dem inneren Betrieb und den besonderen Bedürf­
nissen angepasst werden. 

4. Benutzungsordnung 

Die Bibliothekskommission genehmigte eine neue, den erweiterten Möglichkeiten im 
Neubau angepasste Benutzungsordnung, die bei der Dienststelle «Ausleihe» aufliegt. 
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